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W
eder die alten Hasen
noch die Berufseinstei-
ger kommen an einem
Hochschulabschluss
vorbei“, bilanziert Tho-

mas Reher, Vorstand der Ham-
burger Unternehmensberatung
PPI, die 602 Stellenanzeigen 100
großer IT-Unternehmen ausge-
wertet hat. 87 Prozent der Aus-
schreibungen setzen einen er-
folgreich absolvierten Fachstu-
diengang voraus. Der klassische
Einstieg in die IT-Karriere ist
nach wie vor das Informatikstu-
dium. 61 Prozent der Unterneh-
men wünschen sich Absolventen
dieser Fachrichtung. Vor allem
im Qualitäts-Management wird
das Informatikstudium großge-
schrieben. 83 Prozent der Stellen-
ausschreibungen setzen in die-
sem Tätigkeitsbereich einschlä-
gige Studienkenntnisse voraus,
in der Anwendungsentwicklung
sind es 81 Prozent, im Hardwa-
regeschäft drei Viertel der Aus-
schreibungen.

Anwendungsentwickler
lieben Linux
Von den Programmiersprachen
öffnet vor allem Java die Tür zu
einem neuen Job. In 55 Prozent
der Stellenausschreibungenwün-
schen sich Arbeitgeber von den
Bewerbern Programmierkennt-
nisse in dieser Sprache. C++ (27,8
Prozent) und SQL (23,9 Prozent)
sind im direkten Vergleich deut-
lich weniger gefragt. Allerdings
gibt es hier zwei Ausnahmen:
SQL hat im Support Priorität. 50
Prozent wünschen sichMitarbei-
ter, die in diesemAufgabenbereich
mit SQL arbeiten. Java kommt
hier auf 43 Prozent. Für die Hard-
wareentwicklung werden C++, C
und Abap jeweils in jeder zweiten
Anzeige vorausgesetzt. Ein siche-
rer Umgang mit SAP-Software
wird von 42 Prozent der Unter-
nehmen verlangt. In der IT-Bera-

tung, im Projekt-Management,
der Architektur und im Vertrieb
dominiert SAP gleichermaßen.
MSOffice wird dagegen überwie-
gend im Support (33 Prozent)
und Qualitäts-Management (30
Prozent) gefordert – Linux führt
in der Anwendungsentwicklung
(26,6 Prozent).

Unternehmen wünschen sich
Zusatzqualifikationen
„Neben dem fachlichen Können
wünschen sich Arbeitgeber von
den berufserfahrenen Bewerbern
auch betriebswirtschaftliches
Know-how“, sagt Reher. 57 Pro-
zent der Stellen, die für Informa-
tiker ausgeschrieben werden,
verlangen diese Kenntnisse. Die-
ser Background wird vor allem in
der IT-Beratung gewünscht – dem

Bereichmit dem größten Stellen-
angebot. Im Consulting-Geschäft
sind Fremdsprachenkenntnisse
überdurchschnittlich gefragt – in
82 Prozent der Angebote werden
sie erwartet. Als unbestrittene
Nummer eins wird Englisch in
allen Stellenausschreibungen
aufgeführt, die Sprachkenntnisse
voraussetzen.
Praktische Auslandserfahrun-

gen brauchen die Bewerber da-
gegen selten vorzuweisen: Nur
vier Prozent der Stellenausschrei-
bungen wünschen sich von ihren
Mitarbeitern internationale Sta-
tionen im Lebenslauf. Auch wis-
senschaftliche Weihen braucht
kaum ein IT-Experte erworben
zu haben, um den Anforderun-
gen der Arbeitgeber zu genügen.
Nur vier Prozent der Stellenaus-

schreibungen setzen eine Promo-
tion voraus.
„GroßenWert legen die Unter-

nehmen allerdings auf soziale
Kompetenz“, so PPI-Chef Reher.
Vor allem Teamgeist werde in der
Mehrzahl der Stellenausschrei-
bungen als wichtig bezeichnet.
63,3 Prozent der Personalabtei-
lungen wünschen sich Bewerber,
die die Gruppendynamik stärken.
Kommunikationsbereitschaft
(60,1 Prozent) und eine ausge-
prägte Serviceorientierung (49,2
Prozent) rundeten das ideale Be-
werberbild ab.

Am meisten gesucht:
IT-Berater
Diemit Abstand größte Personal-
not herrscht in der IT-Beratung.
Knapp jede dritte Stelle ist
für dieses Aufgabenfeld ausge-
schrieben. Anwendungsentwick-
ler (14 Prozent) und Experten
für IT-Architektur (13,5 Prozent)
folgen der PPI-Untersuchung
zufolge auf den Plätzen zwei und
drei.
Erfahrenes Personal wird vor

allem für IT-Architekturthemen
bevorzugt. Während sich 13,5
Prozent der untersuchten Inse-
rate an Expertenmit mindestens
fünf Jahren Berufserfahrung rich-
ten, werden Einsteiger in diesem
Bereich nur von 4,6 Prozent der
Unternehmen nachgefragt. Aber
auch im Projekt-Management,
beim Support und im IT-Vertrieb
zählt Berufserfahrung. Vor allem
Projektkenntnisse stehen bei den
Unternehmen hoch im Kurs: 43
Prozent der Personalverantwort-
lichen legen bei der Suche nach
erfahrenen Mitarbeitern auf
dieses Kriterium besonderen
Wert. (hk) u

Mit Hochschulabschluss ist die Jobsuche derzeit aussichtsreich.
Informatikern nützen betriebswirtschaftliche Zusatzkenntnisse.

Chancen mit Java- und SAP-Know-how

Wonach die größten IT-Unternehmen suchen

Wer in der IT arbeiten will, sollte sich vorher gut informieren und in
der Ausbildung nicht auf das falsche Pferd – zum Beispiel auf Hard-
wareentwicklung – setzen.
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Wer haftet für Meinungs-
beiträge in Internet-Foren?
VON JÜRGEN SCHNEIDER*

Mit einem kürzlich veröffentlich-
ten Beschluss hat das Oberlan-
desgericht Koblenz, Az.: 2 U 862/
06, die inzwischen wohl herr-
schende Rechtsprechung bestä-
tigt, wonach gegen den Betreiber
eines Internet-Forums ein An-
spruch auf Unterlassung rechts-
widriger Inhalte bestehen kann,
weil dieser die Inhalte in der Öf-
fentlichkeit verbreitet. Der Betrei-
ber ist nicht verpflichtet, die Kom-
munikationsvorgänge in seinem
Forum ständig zu überwachen.
Wennerabervoneinemrechtswid-
rigen Inhalt Kenntnis erlangt,muss
er den sperren oder löschen.
Allerdings besteht dieser An-

spruch nur dann, wenn es sich
um rechtswidrige Beiträge han-
delt. Die Veröffentlichung von
Meinungsäußerungen steht unter
dem Schutz des Artikels 5 des
Grundgesetztes (Grundrecht auf
Meinungsfreiheit). Gegen bloße
Meinungsäußerungen kannman
nicht vorgehen. Auch der Betrei-
ber eines Internet-Forums ist
nicht verpflichtet, Meinungsäu-
ßerungen zu entfernen.

Von Fall zu Fall
In dem entschiedenen Fall hatte
ein Nutzer unter dem Pseudo-
nym „Icebird“ über eine Firma,
die „Drückerkolonnen“ beschäf-
tigt, Folgendes in einem Internet-
Forum veröffentlicht: „Achtung
Betrüger unterwegs! L. GmbH“
sowie „die Betrüger vom L.“.
Das Gericht hat diese Veröf-

fentlichungen als subjektiveMei-
nungsäußerungen angesehen
und damit nicht als Tatsachen-
behauptungen.GegendieseÄuße-
rungen konnte die Firma L. recht-
lich nicht vorgehen. Je nach Kon-
text kann eine Äußerung in dem
einen Fall als – nicht angreifbare
– Meinungsäußerung, in dem
anderen Fall als Tatsachenbe-
hauptung angesehenwerden.u

*JÜRGEN SCHNEIDER ist Rechts-
anwalt in der Kanzlei Preu Bohlig &
Partner.

IT-RECHT
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